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2. Abfchnitt.

Anlagen zur Vermittelung des Verkehres in den Gebäuden.

Innerhalb eines Gebäudes kann der Verkehr im \Vefentlichen vierfacher

Art fein:

I) Perfonen, unter Umltänden auch Thiere, follen froh aus einem Raume in

einen anderen, in ‚gleicher Höhe gelegenen Raum bewegen; Möbel, Geräthe, Speifen,

\Vaaren und andere leblofe Gegenftände follen aus einem Raume in einen anderen, in

gleicher Höhe befindlichen Raum gefchafft werden „ für diefe Zwecke miiffen in

den betreffenden Wänden Oeffnungen frei gelaffen werden, welche in der Regel

durch Thüren oder andere bewegliche Wandverfchliiffe verfchloffen, bezw.

geöffnet werden können; für das Fortbewegen von Waaren u. dergl. wird bisweilen

die Anlage von Geleifen nothwendig.

2) Perfonen, zuweilen auch Thiere, follen fich aus Räumen des einen Gefchoffes

in Räume eines anderen Gefchoffes begeben; eben fo follen Speifen, Geräthe und

fonltige leblofe Gegenftände aus einem Gefchofs in ein anderes Gefchofs gefchafft

werden -— hierzu dienen in der Regel Treppen, feltener Rampen; letztere be-

dingen in manchen Fällen gleichfalls eine Geleisanlage.

3) Perfonen, Thiere und leblofe Gegenfiände follen aus einem Gefchofs in ein

anderes mittels mechanifcher Hilfsmittel befördert werden — die bezüglichen Ein-

richtungen heifsen A u fz ii g e.

4) Es foll die Möglichkeit vorliegen, dafs eine in einem Raume befindliche

Perfon fich mit Perfonen in anderen, entfernter gelegenen Räumen deffelben Ge—

bäudes, bezw. derfelben Gebäudegruppe verfiändigen kann, ohne dafs fie fich in

letztere zu begeben braucht —— für diefen Zweck können Sprachrohre oder andere

Arten von Haus—Telegraphen und -Telephonen angeordnet werden.

Die unter 1 gedachten VVand-Oeffnungen find bereits in Theil III, Band 2,

Heft I (Abth. III, Abfchn. I, unter B) und die an gleicher Stelle erwähnten Thiiren

und andere bewegliche Wandverfchliiffe im vorhergehenden Hefte (Abth. IV, Abfchn. I,

unter B u. C) diefes »Handbuches« befprochen worden. Die Treppen und Rampen

werden im Nachfolgenden unter A, ferner die Aufzüge unter B, endlich die Sprach-

rohre, Haus—Telegraphen und -Telephone unter C behandelt werden. Von den

Treppen-Anlagen wird, fo fern es fich um deren Anordnung und Geftaltung im

Gefarnmtorganismus des Gebäudes, fo wie um ihre formale Ausbildung handelt, auch

noch in Theil IV, Halbband I (Abth. I, Abfehn. 5, Kap. 2) die Rede fein.
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